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RS OGH 1955/12/21 7Ob542/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1955

Norm

EheG §56 A

Rechtssatz

Der Ehegatte, der sich zu einer Versöhnung herbeiläßt, bringt damit nur zum Ausdruck, daß er das bisher Vorgefallene

nicht mehr als ehezerstörend empfinden wolle, nicht aber, daß er es niemals als ehezerstörend empfunden habe.
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